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Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Qualifizierung und Fortbildung von  

Kindertagespflegepersonen sowie Fachberater und Fachberaterinnen für 
Kindertagespflege in Schleswig-Holstein  

(Förderrichtlinie - Kindertagespflege) 
 
 

1 Förderziel und Zuwendungszweck 

Das Land Schleswig-Holstein gewährt den örtlichen Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe (antragsberechtigte Stellen) nach Maßgabe dieser Richtlinie und der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO Zuwendungen für Maßnahmen der Grund- 
und Aufbauqualifikation, der Fort- und Weiterbildung von Kindertagespflegeper-
sonen (Qualifikationsmaßnahmen) sowie der Qualifizierung und Fort- und Wei-
terbildung von Fachberatern und Fachberaterinnen für Kindertagespflege. Die 
Mittel sollen dazu dienen, die Gesamtfinanzierung der Qualifikationsmaßnahmen 
zu sichern und die Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst zu 
reduzieren.  
Ein Anspruch der Antragstellenden auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. 
Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Bewilligungsbehörde ist 
das für die Kindertagesstätten und Kindertagespflege zuständige Ministerium des 
Landes Schleswig-Holstein. 
 
 
2 Gegenstand der Förderung 

2.1 Qualifikationsmaßnahmen als Grundqualifikation in der Kindertages-

pflege 

Gefördert werden können Qualifikationsmaßnahmen als Grundqualifikation: 

 Grundqualifikationskurse im Umfang von 160 Stunden nach Vorgaben des 
DJI1-Curriculums „Qualifizierung in der Kindertagespflege“, 

 Kurse im Umfang von 300 Stunden nach Vorgaben des „Kompetenzorien-
tierten Qualifizierungshandbuchs Kindertagespflege (QHB)“ des DJI, 

 Qualifikationsmaßnahmen, die nach Art, zeitlichem Umfang und den in-
haltlichen Lehrplänen vergleichbar mit den zuvor benannten DJI-Maßnah-
men sind. 

 
2.2 Aufbauqualifikationsmaßnahmen in der Kindertagespflege 

Als Aufbauqualifikation können gefördert werden: 

 so genannte „160+ Maßnahmen“ des DJI (QHB) als Anschlussqualifizie-
rungen an zuvor absolvierte Grundqualifikationskurse und 

 Qualifikationsmaßnahmen, die nach Art, zeitlichem Umfang und den in-
haltlichen Lehrplänen vergleichbar mit den zuvor benannten DJI-Maßnah-
men sind. 

 

                                                 
1 Deutsches Jugendinstitut e.V. (DJI), Nockherstr. 2, 81541 München 
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2.3 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Supervision in der Kin-

dertagespflege 

Als Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen: 

 Alle Maßnahmen, die zur Fort- und Weiterbildung für Kindertagespflege-
personen geeignet sind und den Vorgaben dieser Förderrichtlinie entspre-
chen. 

 Folgende thematische Schwerpunkte sind für die Fort- und Weiterbildun-
gen unter anderem förderfähig: 

 Bildung, Bindung und Betreuung 
 Beobachten und Dokumentieren 
 Partizipationsorientierung 
 Genderorientierung 
 Interkulturelle Orientierung 
 Inklusionsorientierung 
 Lebenslagenorientierung 
 Sozialraumorientierung 
 Musisch-ästhetische Bildung und Medien 
 Körper, (Zahn-)Gesundheit und Bewegung 
 Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation 
 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 
 Kultur, Gesellschaft und Politik 
 Ethik, Religion und Philosophie 
 Kinderschutz und Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung 
 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
 uvm. 

 
Ebenfalls kann Supervision für Kindertagespflegepersonen mit bis zu 4.000 € der 
gesamten Fördersumme pro Jahr gefördert werden.  
 
 
2.4 Fort- und Weiterbildungen sowie Qualifizierungsmaßnahmen für 

Fachberater und Fachberaterinnen für Kindertagespflege 

Als Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierungsmaßnahmen für Fachberater 
und Fachberaterinnen für Kindertagespflege: 

 Es werden alle Maßnahmen, die zur Fort- und Weiterbildung sowie Quali-
fizierung für Fachberater und Fachberaterinnen für Kindertagespflege mit 
bis zu 2.000 € der gesamten Fördersumme pro Jahr gefördert. Diese müs-
sen geeignet sein sowie den Vorgaben dieser Förderrichtlinie entspre-
chen. 

 
 
3 Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger sind die örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie dürfen die Mittel an externe Bildungs- 
und Maßnahmenträger, an einzelne Kindertagespflegepersonen oder solche na-
türlichen Personen, die sich in einer Qualifizierungsmaßnahme zur Kindertages-
pflegekraft befinden sowie Fachberater und Fachberaterinnen für Kindertages-
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pflege, weiterleiten. Voraussetzung hierfür ist, dass die Zuwendungsempfänge-
rinnen und Zuwendungsempfänger, Kindertagespflegepersonen oder die natürli-
chen Personen, die sich in einer Qualifizierungsmaßnahme zur Kindertagespfle-
gekraft befinden, ihren Sitz/ersten Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. 
 
 
4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Förderung ist abhängig von einer Eigenbeteiligung in Höhe von mindestens 
25 % der Gesamtkosten aus Mitteln der Zuwendungsempfängerinnen und der 
Zuwendungsempfänger. Fördermittel der Europäischen Union, des Bundes, der 
Bundesagentur für Arbeit und anderer öffentlicher Stellen sind vorrangig in An-
spruch zu nehmen und im Wege der Antragstellung gegenüber der Bewilligungs-
behörde anzugeben.  
 
Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger verpflichten sich, 
die Fördermittel sachgerecht und wirtschaftlich zu verwenden. 
Mit der Landeszuwendung muss die Gesamtfinanzierung der Ausgaben sicher-
gestellt sein. 
 
 
5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

5.1 Zuwendungs- und Finanzierungsart, Form der Zuwendung 

Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als Fehlbedarfsfi-
nanzierung und als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.  
 
5.2 Höhe der Zuwendungen 

Die Höhe der Zuwendung beträgt je antragsberechtigter Stelle maximal bis zu 
10.000,00 € pro Kalenderjahr (maximale Gesamtzuwendung); je Einzelantrag je-
doch mindestens 1.000,- Euro. Mittel, die nicht bis zum 31.08. eines Jahres bei 
der Bewilligungsbehörde beantragt wurden, können durch die Bewilligungsbe-
hörde an andere antragsberechtigte Stellen vergeben werden. In diesen Fällen 
kann sich die maximal jährliche Gesamtzuwendungssumme für einzelne antrag-
stellende Stellen erhöhen. 
 
5.3 Bemessungsgrundlage - zuwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähig sind die anerkennungsfähigen Ausgaben, die unter Anlegung 
eines strengen Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige 
Erlangung des Zuwendungszwecks unmittelbar entstehen. 
Hierzu haben die antragsberechtigten Stellen im Zuge der schriftlichen Beantra-
gung der Landesförderung und mittels der von der Bewilligungsbehörde heraus-
gegebenen Vordrucke einen Finanzplan zu erstellen, der die einzelnen Einnah-
men- und Ausgabenpositionen der Art und Höhe nach benennt. 
Es ist der Bewilligungsbehörde mitzuteilen, wenn die Maßnahme oder Teile da-
von nicht durchgeführt werden. In diesen Fällen sind nicht verbrauchte Landes-
mittel unverzüglich an die Bewilligungsbehörde zurück zu zahlen. Zur Ermittlung 
der nicht verbrauchten Landesmittel gilt Nr. 1.4.2 der ANBest-K entsprechend. 
Zinsen werden dabei durch die Bewilligungsbehörde nicht erhoben. 
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6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Hinweis auf Förderung durch das Land 

Auf die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein ist bei den bewilligten 
Maßnahmen in geeigneter Weise durch die Zuwendungsempfängerinnen und 
Zuwendungsempfänger hinzuweisen. 
 
 
7 Verfahren 

 
7.1 Antragsverfahren 

Für die Bewilligung von Fördermitteln nach dieser Richtlinie bedarf es der schrift-
lichen Beantragung bei der Bewilligungsbehörde. 
Die Landesmittel können nur für Maßnahmen oder Maßnahmenteile verwendet 
werden, die innerhalb des Bewilligungszeitraumes, mithin in der Zeit vom 1.1. bis 
zum 31.12. eines Jahres, abgeschlossen werden.  
Die Anträge sind für das laufende Förderjahr spätestens bis zum 31.10. des Jah-
res bei der Bewilligungsbehörde zu stellen. Es gilt das Datum des Posteingangs-
stempels der Bewilligungsbehörde. Später eingehende Anträge im Sinne dieser 
Richtlinie werden regelmäßig nicht mehr beschieden. Die Bewilligungsbehörde 
kann jedoch im begründeten Einzelfall von dem Ausschlusskriterium der Frist-
überschreitung absehen. Zur Sicherstellung der Maßnahmendurchführung von 
früh im Verlaufe eines Kalenderjahres beginnenden Maßnahmen oder solche 
Maßnahmen, die sich über den Zeitraum eines Kalenderjahres hinaus erstre-
cken, findet die VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO (Verbot des vorzeitigen Maßnahmebe-
ginns) keine Anwendung. 
 
Dem Antrag sind die notwendigen Unterlagen beizufügen, aus denen sich insbe-
sondere Angaben zu folgenden Punkten ergeben: 
 

 Kosten- und Finanzierungsplan. 

 Stellenplan unter Aufzählung, aber ohne Namensnennung, der mit der Ab-
wicklung der Maßnahme betrauten Personen. 

 Maßnahmenbeschreibung, die ebenso als messbare Qualitäts- und Quan-
titätskriterien zur Sicherstellung des Zuwendungszwecks dient. 
 

Weitere Unterlagen kann die Bewilligungsbehörde im Einzelfall bei den antrags-
berechtigten Stellen anfordern. 
 
Einzelanträge können zusammenfassend beantragt werden, wobei aus den An-
tragsunterlagen zu den jeweiligen Einzelmaßnahmen die Mittelverwendung und 
Finanzplanung eindeutig zugeordnet und nachvollziehbar aufgeschlüsselt wer-
den muss. Entsprechende Unterlagen sind gegebenfalls durch die antragsbe-
rechtigten Stellen dem Antrag als Anlagen beizufügen oder können von der Be-
willigungsbehörde zusätzlich angefordert werden. 
 
Mit ihrem Zuwendungsantrag stimmen die Zuwendungsempfängerinnen und Zu-
wendungsempfänger der elektronischen Speicherung von Verbands-, Träger-, 
Einrichtungs- und Projektdaten nach den Berichts- und Nachweiserfordernissen 
dieser Förderrichtlinie zu. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuwendungsempfängerin bzw. Zuwen-
dungsempfängers, die im Zusammenhang mit der Maßnahmenrealisierung tätig 
und deren Personalausgaben im Rahmen des regulären Beschäftigungsverhält-
nisses mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, dürfen im Zuge der Projektreali-
sierung nicht zusätzlich oder in sonstiger Weise mit Landesmitteln finanziert wer-
den. In diesen Fällen ist dem Antrag eine gesonderte schriftliche Erklärung bei-
zufügen, aus der hervorgeht, dass deren Tätigkeit nicht zusätzlich mit Landes-
mitteln finanziert wird. Liegt zu diesen Personen im Zusammenhang mit der Maß-
nahmenrealisierung eine Honorarvereinbarung vor und erfolgt die Aufgaben-
wahrnehmung außerhalb ihrer Tätigkeit bei der Zuwendungsempfängerin/des 
Zuwendungsempfängers, so ist dies gleichsam schriftlich im Zuge der Antrag-
stellung mit rechtsverbindlicher Unterschrift zuzusichern. Gleiches gilt bei Perso-
nalwechsel. 
 
7.2 Bewilligungsverfahren 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 
kommunale Körperschaften (ANBest-K) sind Bestandteile des Zuwendungsbe-
scheids. Abweichend oder ergänzend hierzu gelten folgende Nebenbestimmun-
gen: 
 
Sofern die antragsberechtigten Stellen den Fördermittelantrag für externe Bil-
dungs- und Maßnahmenträger stellen, haben sie die Zuwendung aus Landesmit-
teln ganz an diese Träger zweckgebunden für die Durchführung der beantragten 
Qualifizierungsmaßnahme weiterzugeben (Nr. 12 der VV zu § 44 LHO). Die Er-
stempfängerinnen oder Erstempfänger dürfen die Mittel nur in öffentlich-rechtli-
cher Form an die externen Bildungs- und Maßnahmenträger weitergeben. 
 
7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Zuwendung wird, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, in einer Summe 
oder in Raten gem. der Nr. 1.4 der ANBest-K ausbezahlt. Auf eine gesonderte 
schriftliche Anforderung wird verzichtet. Zur Herstellung der Zahlungsvorausset-
zungen kann die Bewilligungsbehörde weitere Unterlagen und Belege anfordern.  
 
7.4 Verwendungsnachweisverfahren 

Die Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger haben den Nach-
weis der Verwendung schriftlich und in einfacher Ausfertigung drei Monate nach 
Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme in Form eines Sachberichtes und eines 
zahlenmäßigen Nachweises ohne Belege gegenüber der Bewilligungsbehörde 
zu erbringen. Nach Nr. 7.5 der ANBest-K ist der Verwendungsnachweis der Letz-
tempfängerin und des Letztempfängers als Anlage beizufügen. 
 

 
7.5 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen sowie für 
den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Auf-
hebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV-K zu § 44 LHO i.V.m. der entsprechenden Regelung des 
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Landesverwaltungsgesetzes (§§ 116, 117, 117a LVwG), soweit nicht in den För-
derrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. 
 
Für das Antrags- und Verwendungsnachweisverfahren sind ausschließlich die 
von der Bewilligungsbehörde herausgegeben Formularmuster zu verwenden. 
 
 
8 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 01.06.2023 in Kraft. Sie ist befristet bis zum 
31. Mai 2028.  
 
 
9 Nachhaltigkeitscheck 

Das Ergebnis des Nachhaltigkeitschecks ist: Das Vorhaben hat positive Auswir-
kungen auf 'Bildung' und 'Soziale Gerechtigkeit'. Das Vorhaben hat keine direk-
ten oder indirekten Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen 
 
 
 
 
Kiel, den 11. April 2024 
 
 
 
Aminata Touré 

 
 
Die Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 

Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) 

 

 


